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AUSZUG1 [ANGEFERTIGT VOM ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT JA¬
KOB II . ZURLAUBEN]

"Wen ein oder dass andere schwerlich beleidigtte Ohrth Von dess oder
der delinquenten Oberkeith , die abstraffung begehrthe , sollche ab¬
straf fung aber Von der fehllbharen Oberkheit nit beschechen wurde , so
mögen alls dan die beleidigte , oder dass beleidigtte Ohrth sollche de-
linquenthen auss ihren Eignen landen , Verbandisiren oder eine andere
gebhürendte straff in dem betrettungsfahll auf sellbige setzen ” .

1) Ueber diesem Text steht noch : "Extractus folio 9 W. ° 21 ” .

AH 100 , 317 v (aufgeklebt)
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